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1.1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversiche-
rung?

Sie möchten Ihre rechtlichen Interessen wahrnehmen. Wir erbrin-
gen die dafür notwendigen Leistungen. Der Umfang unserer Leis-
tungen ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in
den nachfolgenden Bedingungen beschrieben.

1.2 Um welchen Rechtsschutz geht es hier?

In den folgenden Regelungen finden Sie Einzelheiten zum Ver-
kehrs-Rechtsschutz PrivatPlus.

1.3 Wer und was ist versichert?

(1) Versicherungsschutz bei Fahrzeugen und Anhänger
Sie haben Versicherungsschutz als Eigentümer, Halter, Leasing-
nehmer, Fahrer oder Insasse jedes
• bei Vertragsabschluss oder während der Vertragsdauer auf Sie

zugelassenen oder
• auf Ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehe-

nen
Fahrzeugs sowie Anhängers. Dies gilt für Fahrzeuge die privat
und/oder für die nichtselbstständige Tätigkeit genutzt werden.

Ausnahme: Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Ausübung
einer gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen
Tätigkeit.

Fahrzeuge im Sinne dieser Regelung sind Motorfahrzeuge zu Lan-
de, zu Wasser oder in der Luft.

(2) Versicherungsschutz bei Mietfahrzeugen
Zudem haben Sie Versicherungsschutz als Mieter eines →Selbst-
fahrer-Vermietfahrzeugs zum vorübergehenden privaten Gebrauch
und/oder zum Gebrauch für die nichtselbstständige Tätigkeit. Dies
gilt für privat gemietete Fahrzeuge sowie Anhänger.

(3) Versicherungsschutz bei sonstiger Teilnahme am öffentli-
chen Verkehr
Wenn Sie aus privaten Gründen und/oder im Zusammenhang mit
der nichtselbstständige Tätigkeit am öffentlichen Verkehr teilneh-
men, haben Sie Versicherungsschutz auch dann
a) wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren,
b) wenn Sie Fahrgast,
c) Fußgänger, Jogger, Skater oder

d) Radfahrer sind.

Das gilt nicht, für den Rechtsschutz im Vertrags und Sachenrecht
(siehe Ziffer 1.5 Absatz 2).

1.4 Welche Personen sind mitversichert? Was gilt
hinsichtlich der mitversicherten Personen?

1.4.1 Welche Personen sind mitversichert?

(1) Mitversicherte Personen
Folgende Personen sind mitversichert:
a) Ihr im Versicherungsschein genannter Ehe- oder Lebenspartner
und

aa) Ihre/dessen minderjährige Kinder.

bb) ) Ihre/dessen volljährigen, unverheirateten Kinder. Diese Kin-
der dürfen auch nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
leben.
Die Mitversicherung der volljährigen Kinder endet, wenn diese zum
ersten Mal eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben
und ein Einkommen erhalten.

cc) Ihre/dessen unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebenden Enkel. Voraussetzung: Diese Enkel le-
ben mit Ihnen im gleichen Haushalt und sind dort mit Erstwohnsitz
gemeldet. Außerdem müssen deren Eltern zu den mitversicherten
Personen gehören. Mehr zu den Eltern finden Sie in aa) und bb).
Die Mitversicherung der Enkel endet, wenn diese zum ersten Mal
eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und ein Ein-
kommen erhalten.

dd) Ihre/dessen Eltern, Großeltern.
Voraussetzung: Diese Eltern und Großeltern leben mit Ihnen im
gleichen Haushalt. Sie müssen dort mit Erstwohnsitz gemeldet
sein und dürfen nicht berufstätig sein.

b) →Berechtigte Fahrer in ihrer Eigenschaft als Fahrer und →be-
rechtigte Insassen in ihrer Eigenschaft als Insasse der unter Ziffer
1.3 Absatz 1 und 2 versicherten Fahrzeuge.

(2) Widerspruchsrecht des Versicherungsnehmers bei natürli-
chen Personen
Wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt,
können Sie dem widersprechen.

Ausnahme: Sie können nicht widersprechen, wenn es sich dabei
um Ihren ehelichen oder eingetragenen Lebenspartner handelt.

(3) Ansprüche Dritter nach Tod oder Verletzung
Versicherungsschutz besteht außerdem für die Geltendmachung
von Ansprüchen, die natürlichen Personen (= Dritten) gesetzlich
zustehen. Dabei müssen Sie oder eine mitversicherte Person ver-
letzt oder getötet worden sein.

1.4.2 Was gilt für die mitversicherten Personen?

Alle Regelungen die für Sie gelten, gelten sinngemäß auch für mit-
versicherte Personen. Der Versicherungsumfang für die mitversi-
cherten Personen nach Ziffer 1.4.1 ändert sich dadurch nicht.

Für die Erfüllung der →Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls gilt: Sie bleiben neben den mitversicherten Personen für
die Erfüllung verantwortlich. Mehr zu den Obliegenheiten finden
Sie in Ziffer 3.2.

1.5 Welchen Umfang hat Ihr Versicherungsschutz
(Leistungsarten)?

Ihr Verkehrs-Rechtsschutz PrivatPlus umfasst im Rahmen des
versicherten Bereichs (Ziffer 1.3) verschiedene Leistungsarten. Sie
haben
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(1) Schadenersatz-Rechtsschutz
für die Geltendmachung Ihrer Schadenersatzansprüche. Diese dür-
fen allerdings nicht auch auf einer Vertragsverletzung beruhen.

(2) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
um Ihre rechtlichen Interessen aus privatrechtlichen Schuldverhält-
nissen und →dinglichen Rechten an beweglichen Sachen oder an
Rechten, wahrzunehmen.

Es besteht auch Versicherungsschutz für Verträge, mit denen Sie
Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft und Anhän-
ger zur nicht nur vorübergehenden privaten Eigennutzung erwer-
ben wollen. Voraussetzung ist: die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen
Interessen steht nicht im Zusammenhang mit einer geplanten, aus-
geübten oder beendeten gewerblichen, freiberuflichen oder sonsti-
gen selbstständigen Tätigkeit.

Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht gilt nicht,
• soweit es sich um eine Angelegenheit aus dem Bereich des

Schadenersatz-Rechtsschutz handelt.
• wenn Sie nach Ziffer 1.3 Absatz 3 rechtliche Interessen als Teil-

nehmer am öffentlichen Verkehr wahrnehmen.

(3) Steuer-Rechtsschutz
um Ihre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Steuern und
Abgaben wahrzunehmen
a) vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten sowie
b) in Einspruchs- und Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichts-
verfahren vorangehen.

(4) Sozial-Rechtsschutz
um Ihre rechtlichen Interessen wahrzunehmen
a) vor deutschen Sozialgerichten
b) in Widerspruchsverfahren, die diesen Gerichtsverfahren voran-
gehen.

(5) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen
um Ihre rechtlichen Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegen-
heiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungsgerichten
wahrzunehmen.

(6) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
für Ihre Verteidigung in →Disziplinar- und Standesrechtsverfahren.

(7) Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung, wenn Ihnen ein verkehrsrechtliches →Verge-
hen vorgeworfen wird.

Ausnahme: Ein Gericht stellt rechtskräftig fest, dass Sie das →Ver-
gehen vorsätzlich begangen haben. Dann sind Sie verpflichtet, uns
die Kosten zu erstatten, die wir wegen des Vorwurfes eines →vor-
sätzlichen Verhaltens getragen haben.

Kein Versicherungsschutz besteht beim Vorwurf eines →Verbre-
chens.

(8) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
für die Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit vorge-
worfen wird.

(9) Rechtsschutz für Opfer von Gewalttaten
wenn Sie bei Teilnahme am öffentlichen Verkehr nach Ziffer 1.3
Opfer einer der in § 395 Absatz 1 Ziffer 1 bis 5 Strafprozessord-
nung (StPO) genannten Straftat werden:
• gegen die sexuelle Selbstbestimmung
• gegen die körperliche Unversehrtheit
• gegen die persönliche Freiheit
• gegen das Leben
• nach § 4 des Gewaltschutzgesetzes.

In diesem Fall haben Sie Versicherungsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen

a) als Nebenkläger vor einem deutschen Strafgericht;
b) für die Tätigkeit eines Anwalts als Verletztenbeistand;
c) für die Tätigkeit eines Anwalts im Rahmen des Täter-Opfer-Aus-
gleichs gemäß § 46a Strafgesetzbuch (StGB).

1.6 Unter welchen Voraussetzungen haben Sie An-
spruch auf Versicherungsschutz?

(1) Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungs-
schutz
Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist. Diesen Anspruch haben Sie aber nur,
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist
• nach Beginn des Versicherungsschutzes und
• bevor der Versicherungsschutz endet.

(2) Versicherungsfall
Der Versicherungsfall ist:

a) Im Schadenersatz-Rechtsschutz nach Ziffer 1.5. Absatz 1: das
erste Ereignis, bei dem der Schaden eingetreten ist oder eingetre-
ten sein soll.

b) [entfällt]

c) In allen anderen Fällen, der Zeitpunkt, zu dem Sie oder ein an-
derer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dritter) gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften verstoßen hat oder haben soll.

(3) Maßgeblicher Zeitpunkt bei zeitlich gedehnten Versiche-
rungsfällen
Erstreckt sich ein Versicherungsfall über einen Zeitraum, tritt der
Versicherungsfall mit Beginn dieses Zeitraums ein.

(4) Maßgeblicher Zeitpunkt bei mehreren Versicherungsfällen
Sind für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen mehrere
Versicherungsfälle ursächlich, ist der erste entscheidend. Zu Ihren
Gunsten bleiben jedoch solche Versicherungsfälle unberücksich-
tigt, die mehr als ein Jahr vor dem Beginn des Versicherungsschut-
zes eingetreten sind.

(5) [entfällt]

(6) Wechsel des Versicherers
Damit Sie bei einem Wechsel des Versicherers möglichst keine
Nachteile haben, haben Sie in folgenden Fällen Anspruch auf Ver-
sicherungsschutz:

a) Der Versicherungsfall ist in der Laufzeit unseres Vertrages ein-
getreten. Dabei kann die Willenserklärung oder Rechtshandlung,
die den Versicherungsfall ausgelöst hat, in die Laufzeit des Vertra-
ges beim bisherigen Versicherer fallen.

b) Der Versicherungsfall liegt in der Laufzeit des Vertrages beim
bisherigen Versicherer. Sie machen Ihren Anspruch aber erstmals
später als drei Jahre nach Beendigung der bisherigen Versiche-
rung geltend. Die Meldung beim bisherigen Versicherer dürfen Sie
nicht vorsätzlich oder →grob fahrlässig versäumt haben.

c) Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz fällt in die Lauf-
zeit unseres Vertrages. (Beispiel für einen Versicherungsfall: Steu-
erbescheid). Die Grundlagen für die Festsetzung Ihrer Steuern
oder Abgaben sind aber während der Laufzeit des Vertrags beim
bisherigen Versicherer eingetreten. (Beispiel: Sie erhalten in der
Laufzeit unseres Vertrags einen Steuerbescheid. Dieser betrifft ein
Steuerjahr, in dem der Vertrag beim bisherigen Versicherer noch
lief.)

d) Der Vorversicherer und wir haben unterschiedliche Regelungen
zur Bestimmung des Versicherungsfalls. Der Vorversicherer er-
klärt, dass der Versicherungsfall in unserer Vertragslaufzeit einge-
treten ist und wir bestimmen den Versicherungsfall auf einen Zeit-
punkt in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers.

Voraussetzung für Versicherungsschutz ist in allen diesen Fällen,
dass
- Sie bei Ihrer bisherigen Versicherung gegen dieses Risiko versi-
chert waren und
- Sie bei uns zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme gegen dieses
Risiko versichert sind und
- der Wechsel zu uns lückenlos erfolgt ist.
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In diesen Fällen haben Sie Versicherungsschutz in genau dem
Umfang, den Sie bei Ihrem bisherigen Versicherer versichert hat-
ten. Sie haben höchstens Versicherungsschutz im Umfang des von
Ihnen mit uns geschlossenen Vertrags. Unsere Regelungen in Ab-
satz 2 c) sowie Ziffer 2.1 b) bis d) gelten in diesen Fällen nicht.

1.7 Welche Leistungen erbringen wir nach Eintritt
des Versicherungsfalls?

Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen damit Sie Ihre recht-
lichen Interessen wahrnehmen können. Außerdem übernehmen
wir die in Absatz 1 bis 3 genannten Kosten.

(1) Leistungsumfang in Deutschland
a) Vergütung des Anwalts

Wir zahlen folgende Kosten:

• Die Vergütung eines Anwalts, der Ihre Interessen vertritt. Bitte
beachten Sie: Wenn Sie mehr als einen Anwalt beauftragen,
zahlen wir die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Auch
Mehrkosten wegen des Wechsels eines Anwalts übernehmen
wir nicht.
Wir erstatten maximal die gesetzliche Vergütung für einen An-
walt, der am Ort des zuständigen Gerichts ansässig ist oder wä-
re. Die gesetzliche Vergütung richtet sich nach dem Rechtsan-
waltsvergütungsgesetz (RVG).

• Wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht
entfernt? Dann zahlen wir bei gerichtlichen Streitigkeiten weitere
anwaltliche Kosten für einen in Ihrem Landgerichtsbezirk ansäs-
sigen Anwalt. Die Kosten dieses Anwalts tragen wir bis zur Hö-
he der gesetzlichen Vergütung für einen sogenannten Verkehrs-
anwalt. Das ist ein Anwalt, der nur den Schriftverkehr mit dem
Anwalt am Ort des zuständigen Gerichts führt. Dies gilt nur für
die erste Instanz.
Ausnahme: Diese weiteren Kosten zahlen wir nicht in folgenden
Fällen:
Im Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz, im Diszipli-
nar- und Standes-Rechtsschutz sowie im Rechtsschutz für Op-
fer von Gewalttaten.

• Wenn sich die Tätigkeit auf folgende Leistungen beschränkt, tra-
gen wir je Versicherungsfall Kosten nach dem Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (RVG), höchstens jedoch 500 Euro:
- Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen

Rat
- er gibt Ihnen eine Auskunft (Beratung)
- er erarbeitet für Sie ein Gutachten.

b) Kosten des Steuerberaters

Alle Regelungen, die den Anwalt betreffen, gelten im Steuer-
Rechtsschutz auch für Angehörige der steuerberatenden Berufe.

c) [entfällt]

Wir ermöglichen Ihnen eine →einvernehmliche Konfliktbeilegung.
Hierfür vermitteln wir Ihnen einen geeigneten Mediator.

Wir übernehmen Kosten bis zu einem Stundensatz von 250 Euro,
höchstens jedoch 2.000 Euro je Mediation. Für alle in einem Kalen-
derjahr eingeleiteten Mediationen zusammen übernehmen wir
höchstens 4.000 Euro. Sollten Sie sich mit der Gegenseite bereits
auf einen Mediator geeinigt haben, gilt dies ebenso.
Die Mediation kann in Anwesenheit der Beteiligten, telefonisch
oder auch online erfolgen.

Nehmen an der Mediation nicht versicherte Personen teil, überneh-
men wir die Kosten für diese Personen nicht. Wir zahlen nur antei-
lig die Kosten für Sie und die mitversicherten Personen. (Beispiel:
Sie und Ihr Ehepartner haben einen Konflikt mit einem Dritten. Die
Kosten des Mediators werden zur Hälfte zwischen den Parteien
geteilt. Die Kosten, die auf Sie und Ihren Ehepartner entfallen, tra-
gen wir. Der Dritte muss seinen Kostenanteil, also 50 %, selbst be-
zahlen).

Für die Tätigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich.

(2) Leistungsumfang im Ausland
a) Vergütung des Anwalts

Bei einem Versicherungsfall im Ausland übernehmen wir die Kos-
ten für einen Anwalt. Sie können wählen:
• Einen am Ort des zuständigen Gerichts ansässigen ausländi-

schen Anwalt oder
• Einen Anwalt in Deutschland. Den Anwalt in Deutschland vergü-

ten wir so, als wäre der Rechtsstreit am Ort seines Anwaltsbüros
in Deutschland. Wir übernehmen seine Kosten nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG).

Ist ein ausländischer Anwalt für Sie tätig und wohnen Sie mehr als
100 km Luftlinie vom zuständigen ausländischen Gericht entfernt?
Dann zahlen wir zusätzlich die Kosten eines Anwalts, der in Ihrem
Landgerichtsbezirk ansässig ist. Diesem Anwalt bezahlen wir dann
maximal die gesetzliche Vergütung eines sogenannten Verkehrs-
anwalts. Das ist ein Anwalt, der den Schriftverkehr mit dem Anwalt
am Ort des zuständigen Gerichts führt. Dies gilt für die erste In-
stanz.

Wenn sich die Tätigkeit auf folgende Leistungen beschränkt, tra-
gen wir je Versicherungsfall Kosten nach dem Rechtsanwaltsver-
gütungsgesetz (RVG), höchstens jedoch 500 Euro:
• Ihr Anwalt erteilt Ihnen einen mündlichen oder schriftlichen Rat
• er gibt Ihnen eine Auskunft (Beratung)
• er erarbeitet für Sie ein Gutachten.

Haben Sie Ansprüche wegen eines Verkehrsunfalls mit einem
Kraftfahrzeug im europäischen Ausland?
Dann muss zunächst eine Regulierung mit dem Schadenregulie-
rungsbeauftragten bzw. mit der Entschädigungsstelle in Deutsch-
land erfolgen. Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist,
tragen wir auch Kosten für eine Rechtsverfolgung im Ausland.
Die zusätzlichen Kosten für einen Anwalt in Deutschland überneh-
men wir im Rahmen der gesetzlichen Gebühren. Maximal zahlen
wir eine 1,3 Gebühr (gemäß der Nr. 2300 des Vergütungsverzeich-
nisses zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)). Das gilt für
die gesamte Tätigkeit des Anwalts.

b) Kosten des Sachverständigen im Ausland

Wir tragen die übliche Vergütung eines im Ausland ansässigen
Sachverständigen. Dies tun wir, wenn Sie Ersatzansprüche wegen
einer der folgenden im Ausland eingetretenen Beschädigungen
geltend machen:
Einer Beschädigung an einem Motorfahrzeug zu Lande, zu Wasser
oder in der Luft oder eines Anhängers.

c) Reisekosten

Wir tragen Ihre Kosten für eine Reise zu einem ausländischen Ge-
richt, wenn:
• Sie dort als Beschuldigter oder als Prozesspartei erscheinen

müssen und
• Sie Rechtsnachteile nur durch Ihr persönliches Erscheinen ver-

meiden können.
Wir zahlen die Kosten bis zur Höhe der für Geschäftsreisen von
deutschen Anwälten geltenden Sätze.

d) Übersetzungskosten

Wir sorgen für die Übersetzung der Unterlagen. Das tun wir, wenn
dies für die Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen im Ausland
notwendig ist. Wir übernehmen dabei auch die Kosten für die
Übersetzung.

e) Dolmetscherkosten

Wir tragen die übliche Vergütung eines Dolmetschers im Zusam-
menhang mit der Verteidigung in Strafverfahren im Ausland.

f) Neben Anwälten versicherte Berufsgruppen im Ausland
Alle Regelungen, die den Anwalt betreffen, gelten für dort ansässi-
ge rechts- und sachkundige Bevollmächtigte entsprechend.
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(3) Weitere Leistungen in Deutschland und im Ausland
a) Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden

Wir übernehmen die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehör-
den. Zu diesen Kosten gehören auch
• Entschädigungen für Zeugen und Sachverständige, die die Ver-

waltungsbehörde heranzieht,
• die Kosten der Vollstreckung im Verwaltungsweg.

b) Kosten für Sachverständige

Wir übernehmen Ihre Kosten für einen Sachverständigen, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Der Sachverständige verfügt über die erforderliche technische
Sachkunde. Als technisch sachkundig gelten Sachverständige,
• die von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Stelle be-

stellt oder
• von einer nach den jeweils gültigen DIN/ISO-Normen akkredi-

tierten Stelle zertifiziert worden sind.

Die Kostenübernahme gilt für folgende Fälle:
• In Fällen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Straf-

und Ordnungswidrigkeitenverfahren.
• Wenn Sie Ihre rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparatur-

verträgen von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser oder in
der Luft und von Anhängern wahrnehmen.

c) Gerichtskosten

Wir übernehmen
• die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen

und Sachverständige, die das Gericht heranzieht,
• die Kosten des Gerichtsvollziehers.

d) Schieds- und Schlichtungsverfahren

Wir übernehmen die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungs-
verfahrens bis zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung
eines zuständigen Gerichts erster Instanz entstehen. Versiche-
rungsschutz für Mediation besteht nur nach Absatz 1 d) und be-
schränkt auf das Inland.

e) Kosten des Prozessgegners

Wir übernehmen die Anwalts- und Gerichtskosten Ihres Prozess-
gegners. Dies gilt, wenn Sie zur Erstattung dieser Verfahrenskos-
ten durch eine gerichtliche Festsetzung verpflichtet sind.

f) Kaution

Um Sie vorübergehend von Strafverfolgungsmaßnahmen zu ver-
schonen, zahlen wir für Sie - wenn nötig - eine Kaution. Dies ge-
schieht in Form eines zinslosen Darlehens bis zu der in unserem
Vertrag vereinbarten Höhe.

(4) Fremde Währung
Sie haben Kosten der Absätze 1 bis 3 in fremder Währung be-
zahlt? Wir erstatten Ihnen diese in Euro. Als Grundlage für unsere
Abrechnung benutzen wir den Wechselkurs des Tages, an dem
Sie die Kosten vorgestreckt haben.

(5) Voraussetzung für die Kostenübernahme
Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachwei-
sen:
• dass Sie zu deren Zahlung verpflichtet sind oder
• dass Sie diese Kosten bereits gezahlt haben.

(6) Vereinbarte Versicherungssumme als Grenze
Wir zahlen in jedem Versicherungsfall höchstens die jeweils ver-
einbarte Versicherungssumme. Zahlungen für Sie selbst und für
mitversicherte Personen wegen desselben Versicherungsfalles
rechnen wir hierbei zusammen. Dies gilt auch für Zahlungen auf-
grund mehrerer Versicherungsfälle, die zeitlich und ursächlich zu-
sammenhängen.

1.8 Welche Rechte haben Sie bei der Auswahl und
Beauftragung des Anwalts?

(1) Auswahl des Anwalts
Den Anwalt können Sie auswählen.

Wir wählen den Anwalt,
a) wenn Sie das verlangen, oder
b) wenn Sie keinen Anwalt benennen, uns aber die umgehende
Beauftragung notwendig erscheint.

(2) Beauftragung des Anwalts
Wenn wir den Anwalt auswählen, beauftragen wir ihn in Ihrem Na-
men. Für die Tätigkeit des Anwalts sind wir nicht verantwortlich.

1.9 In welchen Ländern haben Sie Versicherungs-
schutz?

(1) Hier haben Sie Versicherungsschutz
Sie haben Versicherungsschutz in nachfolgenden Gebieten. Vor-
aussetzung: ein Gericht/Behörde ist oder wäre dort gesetzlich zu-
ständig und Sie verfolgen Ihre Rechtsinteressen dort:
• in Europa,
• in den Anliegerstaaten des Mittelmeers,
• auf den Kanarischen Inseln,
• auf Madeira,
• auf den Azoren.

Ausnahme: Haben Sie Steuer-, Sozial--Rechtsschutz sowie den
Opfer-Rechtsschutz, gilt dieser nur vor deutschen Gerichten.

(2) Hier haben Sie Versicherungsschutz mit Einschränkungen:
Außerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1 gilt Folgendes:
Wir tragen die Kosten bis zu der im Versicherungsschein verein-
barten Versicherungssumme für die rechtliche Interessenwahrneh-
mung

• in Versicherungsfällen, die dort während eines längstens 24 Mo-
nate dauernden Aufenthalts eintreten

• aus Internetverträgen, soweit kein Zusammenhang mit einer
selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit besteht.

Das gilt, wenn der Versicherungsschutz nicht auf deutsche Gerich-
te beschränkt ist (siehe Ausnahme zu Absatz 1).

1.10 Sanktionsklausel

Aus rechtlichen Gründen weisen wir Sie auf Folgendes hin:
Versicherungsschutz haben Sie nur, soweit dem nicht die folgen-
den, auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Maßnahmen,
entgegenstehen:
• Wirtschaftssanktionen
• Handelssanktionen
• Finanzsanktionen oder
• Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik

Deutschland.

Die übrigen Bestimmungen unseres Vertrages sind davon nicht be-
troffen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in
Hinblick auf den Iran erlassen werden. Dem dürfen allerdings nicht
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Neben den Ausschlüssen und Leistungseinschränkungen in
Ziffer 1 (Leistungsvoraussetzungen und Leistungsumfang)
gelten folgende Ausschlüsse:

2. Leistungsausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen

Inhalt dieses Abschnitts:
2.1 Welche zeitliche Ausschlüsse gibt es?
2.2 Welche inhaltlichen Ausschlüsse gibt es?
2.3 Welche Kosten sind nicht erstattungsfähig?
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2.4 Was gilt, wenn Sie den Versicherungsfall vorsätz-
lich herbeiführen?

2.5 Wann können wir Versicherungsschutz wegen
mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mut-
willigkeit ablehnen (Stichentscheid)?

2.6 Welche Selbstbeteiligung gilt?

2.1 Welche zeitliche Ausschlüsse gibt es?

Kein Versicherungsschutz besteht

a) [entfällt]

b) wenn eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Be-
ginn des Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Ver-
stoß nach Ziffer 1.6 Absatz 2 c) ausgelöst hat;

c) wenn Sie uns einen Versicherungsfall melden und Sie zu die-
sem Zeitpunkt länger als drei Jahre nicht mehr bei uns versichert
sind;

d) wenn im Steuer-Rechtsschutz die tatsächlichen oder behaupte-
ten Voraussetzungen für die Festsetzung Ihrer Abgaben vor Be-
ginn des Vertrags liegen. Abgaben sind zum Beispiel Steuern oder
Gebühren.

2.2 Welche inhaltlichen Ausschlüsse gibt es?

(1) Ausschluss besonderer Risiken
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen in ursächlichem Zusammenhang mit

a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,
Streik, Aussperrung oder Erdbeben;

b) Nuklear- und genetischen Schäden;

c) [entfällt]

(2) Ausschluss bestimmter Rechtsangelegenheiten
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen

a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen. (Beispiel: Der Geg-
ner will Schadenersatz von Ihnen. Dies ist nicht durch die Rechts-
schutzversicherung versichert, sondern ein Fall für die Haftpflicht-
versicherung).

Ausnahme: dieser Ausschluss gilt nicht für die Abwehr von Scha-
denersatzansprüchen, die auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b) - j) [entfällt]

k) aus dem Rechtsschutzvertrag gegen uns als Rechtsschutzversi-
cherer oder das Unternehmen, das Schäden für uns abwickelt;

l) - n) [entfällt]

o) in ursächlichem Zusammenhang mit einer geplanten, ausgeüb-
ten oder beendeten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen
selbstständigen Tätigkeit.

(3) Ausschluss Mitversicherter und bei Drittbeteiligung
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen

a) für Streitigkeiten zwischen
• mehreren Versicherungsnehmern desselben Rechtsschutzver-

trages untereinander;
• Mitversicherten gegen Sie,
• Mitversicherten untereinander;

b) nichtehelicher/nicht eingetragener Lebenspartner untereinander
in ursächlichem Zusammenhang mit der nichtehelichen/nicht ein-
getragenen Lebenspartnerschaft, auch nach deren Beendigung;

c) wenn Ansprüche oder Verbindlichkeiten auf Sie übertragen wer-
den oder übergegangen sind, nachdem ein Versicherungsfall be-
reits eingetreten ist;

d) wenn Sie die Ansprüche eines anderen im eigenen Namen gel-
tend machen oder wenn Sie für Verbindlichkeiten eines anderen
einstehen sollen.

(4) Ausschluss bestimmter Verfahren
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen

a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichts-
höfen;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren,
das über Ihr Vermögen eröffnet wurde oder eröffnet werden soll;

d) [entfällt]

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen ei-
nes Halt- oder Parkverstoßes.

Ausnahme: dieser Ausschluss gilt nicht, wenn die deutsche Buß-
geldkatalog-Verordnung (BKatV) für den Halte- oder Parkverstoß
einen Eintrag von Punkten in das Verkehrszentralregister vorsieht.
Dabei kommt es auf die Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) an,
die zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls gilt.

2.3 Welche Kosten sind nicht erstattungsfähig?

Kein Versicherungsschutz besteht für Folgendes:

a) Kosten, die Sie übernommen haben, ohne rechtlich dazu ver-
pflichtet zu sein.

b) Kosten, die bei einer gütlichen Einigung entstanden sind und die
nicht dem Verhältnis des von Ihnen angestrebten Ergebnisses zum
erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schaden-
ersatz von EUR 10.000. In einem Vergleich mit dem Gegner erhal-
ten Sie EUR 8.000 (= 80 % des gewünschten Ergebnisses. In die-
sem Fall übernehmen wir 20 % der Kosten - nämlich für den Teil,
den Sie nicht durchsetzen konnten.) Dies bezieht sich auf die ge-
samten Kosten der Streitigkeit.
Ausnahme: dieser Ausschluss gilt nicht, wenn eine solche Kosten-
verteilung gesetzlich vorgeschrieben ist.

c) Wenn Sie sich auch über unstrittige oder nicht versicherte An-
sprüche einigen, zahlen wir die darauf entfallenden Kosten nicht.
Der Anteil der nicht versicherten Kosten berechnet sich wie folgt:

• nach dem Gewicht und der Bedeutung der einzelnen Vorwürfe
im Gesamtzusammenhang (insbesondere dem Anteil am ver-
hängten Strafmaß oder Bußgeld). Das gilt für den:
- Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz,
- Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz, sowie
- Rechtsschutz für Opfer von Gewalttaten, wenn es bei diesem

um die Verteidigung wegen Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
verfahren geht.

• nach dem Verhältnis des nicht versicherten Anteils des Streit-
werts (im Sinne des Gebühren- und Kostenrechts) zum Gesamt-
streitwert. Das gilt für alle anderen Fälle.

d) Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die wegen der
vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je
Vollstreckungstitel entstehen.

e) Kosten von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als
fünf Jahre nach Rechtskraft des →Vollstreckungstitels eingeleitet
werden.

f) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn
diese Rechtsschutzversicherung nicht bestünde.
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g) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechts-
kraft einer Geldstrafe oder -buße unter 250 Euro.

2.4 Was gilt, wenn Sie den Versicherungsfall vorsätz-
lich herbeiführen?

Kein Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die Sie
→vorsätzlich und rechtswidrig verursacht haben. Ausnahme: die-
ser Ausschluss gilt nicht für Ordnungswidrigkeiten.

Wird ein solcher Zusammenhang erst später bekannt, sind Sie ver-
pflichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurückzuzahlen.

2.5 Wann können wir Versicherungsschutz wegen
mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mut-
willigkeit ablehnen (Stichentscheid)?

(1) Fälle, in denen wir Versicherungsschutz ablehnen
Wir können den Versicherungsschutz ablehnen, wenn unserer Auf-
fassung nach

a) die Wahrnehmung rechtlicher Interessen nach Ziffer 1.5 Absatz
1 bis 5 keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder

b) Sie Ihre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen.
Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entstehenden
Kosten in einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg
stehen. In diesem Fall können wir nicht zahlen, weil die berechtig-
ten Interessen der Versichertengemeinschaft beeinträchtigt wür-
den.

Die Ablehnung müssen wir Ihnen in diesen Fällen unverzüglich
schriftlich mitteilen, und zwar mit Begründung.

(2) Ihre Rechte nach Ablehnung des Versicherungsschutzes
Was geschieht, wenn wir eine Leistungspflicht nach Absatz 1 ab-
lehnen und Sie damit nicht einverstanden sind? Wir benötigen von
einem Anwalt eine begründete Stellungnahme zu folgenden Fra-
gen:
• Besteht eine hinreichende Aussicht auf Erfolg und
• Steht die Durchsetzung Ihrer rechtlichen Interessen in einem an-

gemessenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg?
Die Kosten für diese Stellungnahme übernehmen wir.

Die Entscheidung des Anwalts ist für Sie und für uns bindend. Das
gilt nicht, wenn diese Entscheidung offenbar von der tatsächlichen
Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.

(3) Unsere Rechte nach Ablehnung des Versicherungsschut-
zes
Für die Stellungnahme können wir Ihnen eine Frist von mindestens
einem Monat setzen. Damit der Anwalt die Stellungnahme abge-
ben kann, müssen Sie ihn vollständig und wahrheitsgemäß über
die Sachlage unterrichten. Außerdem müssen Sie Beweismittel an-
geben. Wenn Sie diese Verpflichtung nicht erfüllen, haben Sie kei-
nen Versicherungsschutz. Wir sind verpflichtet, Sie auf diese mit
dem Fristablauf verbundenen Rechtsfolgen hinzuweisen.

2.6 Welche Selbstbeteiligung gilt?

Von den versicherten Kosten, ziehen wir die vereinbarte →Selbst-
beteiligung ab.

3. Ihre besonderen Obliegenheiten

Inhalt dieses Abschnitts:
3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-

falls
3.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs-

falls
3.3 [entfällt]
3.4 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung

3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falls

Welche besonderen Pflichten haben Sie bei Gebrauch eines Fahr-
zeugs?

Wenn wir einen Versicherungsfall für Sie übernehmen sollen, dann
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
• Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalls die vorge-

schriebene Fahrerlaubnis haben und
• der Fahrer muss berechtigt sein, das Fahrzeug zu führen und
• das Fahrzeug muss zugelassen sein oder ein gültiges Versiche-

rungskennzeichen (Nummernschild) haben.

3.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs-
falls

3.2.1 Was müssen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall
eintritt und Sie Versicherungsschutz in Anspruch
nehmen möchten?

(1) Anzeige des Versicherungsfalles
Wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz
brauchen, müssen Sie uns den Versicherungsfall unverzüglich mit-
teilen, gegebenenfalls auch telefonisch. ("Unverzüglich" heißt nicht
unbedingt "sofort", sondern "ohne schuldhaftes Zögern bzw. so
schnell wie eben möglich")

(2) Ihre Mitwirkungspflichten wenn Sie einen Anspruch auf
Versicherungsschutz geltend machen
Sie müssen uns
• vollständig und wahrheitsgemäß über alle Umstände des Versi-

cherungsfalls informieren und
• alle Beweismittel angeben und
• uns Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung stellen.

(3) Ihre weiteren Mitwirkungspflichten
a) Kosten verursachende Maßnahmen müssen Sie nach Möglich-
keit mit uns abstimmen, soweit dies für Sie zumutbar ist. (Beispiel
für kostenverursachende Maßnahmen: die Beauftragung eines An-
walts, Erhebung einer Klage oder Einlegung eines Rechtsmittels).

b) Bei Eintritt des Versicherungsfalls müssen Sie -soweit möglich-
dafür sorgen, dass Schaden vermieden bzw. verringert wird.
Das heißt, Sie müssen die Kosten für die Rechtsverfolgung so ge-
ring wie möglich halten. (Beispiel für Kosten der Rechtsverfolgung:
Rechtsanwaltskosten, Gerichtskosten, Kosten der Gegenseite).
Hierzu können Sie uns oder Ihren Rechtsanwalt fragen.

Sie müssen unsere Weisungen befolgen, soweit das für Sie zumut-
bar ist. Außerdem müssen Sie Weisungen von uns einholen, wenn
die Umstände dies gestatten.

3.2.2 Was müssen Sie beachten, wenn Sie einen An-
walt beauftragt haben?

Sie müssen nach Beauftragung des Anwalts Folgendes tun:

a) Ihren Anwalt
• vollständig und wahrheitsgemäß unterrichten,
• ihm die Beweismittel angeben,
• die möglichen Auskünfte erteilen und
• die notwendigen Unterlagen beschaffen.

b) Auf Verlangen müssen Sie uns über den Stand Ihrer Angelegen-
heiten informieren.

3.2.3 Was gilt für die Kenntnis und das Verhalten Ihres
Anwalts?

Sie müssen sich bei der Erfüllung Ihrer →Obliegenheiten die
Kenntnis und das Verhalten des von Ihnen beauftragten Anwalts
zurechnen lassen. (Beispiel: Ihr Anwalt unterrichtet uns nicht recht-
zeitig. Dann behandeln wir Sie so, als hätten Sie selbst uns nicht
rechtzeitig informiert)
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Dies gilt, wenn Ihr Anwalt die Abwicklung des Versicherungsfalls
für Sie übernimmt.

3.3 [entfällt]

3.4 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung

Welche Rechtsfolgen haben Obliegenheitsverletzungen?

Die Rechtsfolgen einer Verletzung der →Obliegenheiten in Ziffer
3.1, 3.2, richten sich nach Teil B Ziffer 3. Unter den dort genannten
Voraussetzungen können Sie ganz oder teilweise Ihren Versiche-
rungsschutz verlieren. Wir können auch ein Kündigungsrecht ha-
ben.

4. Rangfolge der Leistungen bei mehreren
Versicherungsverträgen

Wie ist die Rangfolge der Leistungen, wenn Sie auch eine an-
dere Versicherung in Anspruch nehmen können?

Können Sie auch von einem anderen Versicherer eine Leistung
beanspruchen, geht dieser Anspruch unserer Leistungspflicht vor.
Es steht Ihnen jedoch frei, welchem Versicherer Sie den Versiche-
rungsfall melden. Wenn Sie uns den Versicherungsfall melden,
werden wir wie vertraglich vereinbart, zunächst leisten.

Wenn Sie Ansprüche gegen einen anderen Versicherer haben,
müssen Sie uns dies mitteilen. Einzelheiten können Sie Teil B Zif-
fer 4 entnehmen.

5. Risikowegfall

Welche Rechtsfolgen hat der Wegfall des versicherten Interes-
ses (Risikowegfall) für den Versicherungsvertrag und für den
Beitrag?

(1) Wegfall des versicherten Interesses
Was gilt, wenn das versicherte Interesse nachträglich wegfällt?
Dann gilt Folgendes, wenn nichts anderes vereinbart ist:
Der Vertrag endet, sobald wir davon erfahren haben. Beiträge
müssen Sie nur anteilig bis zu diesem Zeitpunkt zahlen.

(2) Sonderregelung bei Tod des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsschutz besteht über den Tod hinaus bis zum En-
de der Zahlungsperiode, wenn der Beitrag am Todestag gezahlt
war. Dies gilt nicht, wenn der Gegenstand der Versicherung weg-
gefallen ist. Dies gilt auch nicht, wenn der Erbe des Versicherungs-
nehmers nicht die versicherte Eigenschaft besitzt bzw. erlangt.

Wenn der nächste fällige Beitrag bezahlt wird, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder
für den gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versiche-
rungsnehmer. Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag
verlangen, dass der Versicherungsvertrag vom Todestag an been-
det ist.

6. Weitere Regelungen zur Durchführung
des Vertrages

Inhalt dieses Abschnitts:
6.1 Unter welchen Voraussetzungen erfolgt eine Bei-

tragsanpassung?
6.2 Was gilt, wenn Sie umziehen?
6.3 Dürfen Sie den Anspruch aus dem Versiche-

rungsvertrag an einen Dritten abtreten?
6.4 Unter welchen Voraussetzungen können der Ver-

sicherungsnehmer oder wir nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls kündigen?

6.1 Unter welchen Voraussetzungen erfolgt eine Bei-
tragsanpassung?

6.1.1 Zweck und Zeitpunkt der Neukalkulation

Der Beitrag wird unter Berücksichtigung von Schadenaufwand,
Kosten (insbesondere Provisionen, Sach- und Personalkosten,
Rückversicherungsprämien) und Gewinnansatz kalkuliert. Wir sind
berechtigt, diesen Beitrag für bestehende Verträge nach Maßgabe
folgender Bestimmungen darauf zu überprüfen, ob er beibehalten
werden kann oder angepasst werden muss (Neukalkulation).

Eine Neukalkulation der Beiträge für bestehende Verträge erfolgt
mindestens alle drei Kalenderjahre.

6.1.2 Vorgehensweise bei der Neukalkulation

Die Neukalkulation erfolgt nach den anerkannten Grundsätzen der
Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik. Wir gehen
dazu wie folgt vor:

Wir fassen die Rechtsschutzversicherungen aus dem Bestand der
Allianz Versicherungs-AG, die nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen einen gleichartigen Risikoverlauf erwarten lassen, zu-
sammen (Risikogruppen).

Falls unsere unternehmenseigenen Daten keine ausreichende
Grundlage für die Neukalkulation darstellen, werden statistische
Erkenntnisse des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. herangezogen.

Neben der bisherigen Schaden- und Kostenentwicklung berück-
sichtigen wir bei der Neukalkulation auch die voraussichtliche künf-
tige Schaden- und Kostenentwicklung.

Bei der Neukalkulation darf der Gewinnansatz nicht erhöht werden.
Außerdem dürfen individuelle Beitragszuschläge und -abschläge
aufgrund der Neukalkulation nicht verändert werden.

6.1.3 Anpassung des Beitrags

Ergibt die Neukalkulation einen niedrigeren als den bisher kalku-
lierten Schaden- und Kostenbedarf, sind wir verpflichtet, den bishe-
rigen Beitrag um die Differenz abzusenken. Ergibt die Neukalkulati-
on einen höheren als den bisher kalkulierten Schaden- und Kos-
tenbedarf, haben wir das Recht, den Beitrag um die Differenz zu
erhöhen.

6.1.4 Wirksamwerden der Anpassung

Die sich aufgrund der Neukalkulation ergebenden Beitragsanpas-
sungen gelten ab dem 1.Oktober des Kalenderjahres der Neukal-
kulation. Die Beitragsänderung wirkt sich für Ihren Vertrag ab Be-
ginn desjenigen Versicherungsjahres aus, das jeweils am oder
nach dem 1. Oktober beginnt. Die Anpassung unterbleibt, wenn
seit dem im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsbe-
ginn noch nicht 12 Monate abgelaufen sind.

Wir werden Ihnen eine Beitragserhöhung rechtzeitig mitteilen. Die
Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen.

6.1.5 Ihr Kündigungsrecht bei Beitragsanpassung

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Neukalkulation, können Sie
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mittei-
lung über die Beitragserhöhung kündigen.

Die Kündigung wird mit Zugang Ihrer Kündigungserklärung, frühes-
tens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens unserer Beitrags-
erhöhung wirksam. Wir werden Sie in der Mitteilung über die Bei-
tragserhöhung auf dieses gesetzliche Kündigungsrecht hinweisen.

6.2 Was gilt, wenn Sie umziehen?

(1) Informationspflicht, wenn Sie umziehen
Wenn Sie umziehen, müssen Sie uns spätestens bei Beginn des
Umzugs informieren.
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(2) Beitragsänderung, wenn Sie umziehen
Was gilt, wenn unser Tarif für Ihren neuen Wohnort einen anderen
Beitrag vorsieht? Dann richtet sich der Beitrag nach diesem Tarif.
Der neue Beitrag gilt ab dem Einzug.

(3) Kündigungsrecht nach Beitragserhöhung
Was gilt, wenn wir den Beitrag erhöhen? Sie können den Vertrag
innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung sofort kün-
digen.

(4) Form der Kündigung
Die Kündigung nach Absatz 3 bedarf der Textform. Zum Beispiel
erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Textform, wenn
der Absender daraus erkennbar ist.

(5) Beitrag bei vorzeitigem Ende des Vertrags
Wir können den Beitrag nur anteilig bis zur Wirksamkeit der Kündi-
gung verlangen.

Haben Sie uns den Umzug nach Absatz 1 angezeigt, schulden Sie
nur den Beitrag für die bisherige Wohnung.

6.3 Dürfen Sie den Anspruch aus dem Versiche-
rungsvertrag an einen Dritten abtreten?

Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistungen können Sie nur mit
unserem Einverständnis abtreten. "Abtreten" heißt: Sie übertragen
Ihre Ansprüche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegenüber
haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder eine andere Person. Unser
Einverständnis bedarf der Textform. Zum Beispiel erfüllen eine
E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Textform, sofern der Absen-
der daraus erkennbar ist.

Ausnahme: Das Erfordernis zur Zustimmung entfällt, wenn Sie auf
Geld gerichtete Ansprüche gegen uns haben. (Beispiel: Sie sind
mit der Bezahlung einer Gerichtskostenrechnung ausnahmsweise
in Vorleistung getreten.)

Wenn wir Sie von noch nicht bezahlten Kostenrechnungen freistel-
len sollen, liegt kein auf Geld gerichteter Anspruch vor.

6.4 Unter welchen Voraussetzungen können der Ver-
sicherungsnehmer oder wir nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalls kündigen?

(1) Kündigungsrecht und Kündigungsfrist
a) Ablehnung des Versicherungsschutzes

Wenn wir Ihren Versicherungsschutz ablehnen, obwohl wir zur
Leistung verpflichtet sind, können Sie den Vertrag vorzeitig kündi-
gen.

Die Kündigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nach-
dem Ihnen unsere Ablehnung zugegangen ist.

b) Bejahung des Versicherungsschutzes

Sind mindestens 2 Versicherungsfälle innerhalb von zwölf Monaten
eingetreten und haben wir Versicherungsschutz bestätigt? Dann
können sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzeitig kündigen.

Was gilt für die Kündigung? Sie muss uns beziehungsweise Ihnen
innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungs-
pflicht für den zweiten oder jeden weiteren Versicherungsfall bestä-
tigt haben.

(2) Form der Kündigung
Die Kündigung nach Absatz 1 muss in Textform erfolgen. Zum Bei-
spiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Textform,
wenn der Absender daraus erkennbar ist.

(3) Wirksamwerden der Kündigung
Wenn Sie kündigen, wird Ihre Kündigung wirksam, sobald sie uns
zugeht. Sie können jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt wirksam wird. Der späteste Zeitpunkt ist
das Ende des laufenden Versicherungsjahrs.

Unsere Kündigung wird einen Monat nachdem Sie sie erhalten ha-
ben, wirksam.

Teil A - Leistungsbausteine
Baustein Verkehrs-Rechtsschutz PrivatPlus
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